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Seiner Hochwürdigsten Exellenz
Reinhard Marx
Erzbischof von München und Freising
Erzbischöfliches Ordinariat
Pacellistraße 8
80333 München
München, 30.04.08

Eure Hochwürdigste Exellenz,
gestatten Sie mir, mich mit einer Bitte an Sie zu wenden.

Kurz zu meiner Person:

Ich bin 31 Jahre alt und seit dreieinhalb Jahren Inhaber einer kleinen Bistro-Bar (http://www.bistro-bar-namenlos.de/) in München-Schwabing. Ich habe eine Lehre als Koch absolviert, später die Hotelfachschule besucht und als staatlich anerkannter Hotelbetriebswirt abgeschlossen. Auslandspraktika führten mich nach Wales und Frankreich. Sieben Jahre habe ich gedient, sechs Monate lang war ich im Kosovo.

In in meiner oberpfälzischen Heimat Altenstadt/Waldnaab war ich fünf Jahre Ministrant und drei Jahre Sternsinger, später Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, des Burschenvereins und Gründungsmitglied eines Jugendvereins, welcher mittlerweile 250 Mitglieder hat und etabliert ist (http://www.haislaltenstadt.de/).

Hier in München koche ich ehrenamtlich alle zwei Wochen in einem städtischen Kindergarten gemeinsam mit Kindern gesundes Essen.
Nun zur Sache:

Nachdem am 1.1.08 das bayerische Gesundheitsschutzgesetz (nur zwei Wochen nach seiner Verabschiedung) in Kraft trat, sank mein Umsatz um 20 Prozent, und es kam zu Problemen mit den Anwohnern, da rauchende Gäste vor die Tür mussten.

Ich sah mich also gezwungen, einen „Raucherclub“ zu gründen, was dazu führte, dass zwar der Umsatz wieder anstieg, meine Personalkosten aber ebenfalls, da ich am Wochenende einen Türsteher benötige, denn die so genannte Clublösung (die im Grunde genommen ein Umgehungstatbestand des Gesetzes ist, aber in München vom Ordnungsamt, dem Kreisverwaltungsreferat, einstweilen toleriert wird) sieht eine Eingangskontrolle vor.

Steigende Kosten kann ich mir jedoch nicht leisten: Für meine Existenzgründung habe ich u.a. auch bei der KfW ein Darlehen in Höhe von 100.000,00 € aufgenommen und mein Lokal im Sommer 2007 für 40.000,00 € komplett renoviert.

Vor dem Gesetz konnte ich wirtschaftlich überleben, wenn auch seit dreieinhalb Jahren ohne Urlaub und mit einer Arbeitszeit von 80 Wochenstunden. Damals hatte ich Spaß dabei und konnte noch auf eine bessere Zukunft hoffen, jetzt steht meine Existenz auf dem Spiel – und so geht es vielen Wirten in Bayern.

Das bayerische Gesundheitsschutzgesetz in seiner jetzigen Form stellt nach unserer Ansicht einen übermäßigen Eingriff in das Eigentum und das Recht auf freie Berufsausübung der Gastronomen dar. Außerdem wird den Wirten aufgebürdet, auch noch vor der Tür für Ruhe zu sorgen. Das ist einzigartig in Europa; zudem sind in Deutschland die Nachbarn viel empfindlicher als z.B. in Italien.

Das Gesetz bedroht letztlich die kleine und mittelständische Gastronomie sowie das entsprechende Brauereigewerbe, denn Gäste wandern in die Schwarzgastronomie (z.B. Vereinsheime) ab, verweilen kürzer in Gaststätten, bleiben zu Hause oder besuchen in grenznahen Gebieten die liberaleren Nachbarländer.

Diese wirtschaftlichen Folgen werden nicht nur von Untersuchungen aus Baden-Württemberg sowie Beobachtungen aus anderen Ländern der Europäischen Union belegt, sondern auch durch die Berichte meiner Kollegen aus Stadt und Land und meine eigenen Erfahrungen.

Wir haben uns daher im Dezember 2007 im „Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur“ zusammengetan, der mit ca. 59.000 Mitgliedern in vier Monaten der am schnellsten wachsende Verein Europas ist und (nach dem ADAC und dem FC Bayern) der drittgrößte in Bayern (www.rauchen-erlaubt.de).

Wir sind nicht gegen Nichtraucherschutz (der Vorsitzende und der Geschäftsführer unseres Vereins sind Nichtraucher), sondern wir fordern eine Novellierung des Gesundheitsschutzgesetzes im Sinne des „spanischen Modells“ (Eigendeklaration für die Einraumgastronomie bis 100 m², Raucherräume für die Mehrraumgastronomie, Revisionsklausel nach einem Jahr, Innovationsklausel, d.h. Ausnahmen vom Rauchverbot bei besonders leistungsstarker Lüftung wie etwa bei den Raucherbereichen auf japanischen Flughäfen). Über eine angemessene Regelung für Festzelte diskutieren wir gerade.

Nun zu meiner Bitte:

Um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen und um gegen das totale Rauchverbot in der Gastronomie zu protestieren, führen wir am 1. Juni nachmittags an der Bavaria in München eine Kundgebung unter dem Motto „Es reicht – Freiheit statt Bevormundung!“ durch.

Unsere Bitte an Sie ist nun, diese Kundgebung durch ein Grußwort oder mit Ihrem Namen zu unterstützen.

Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen und verbleibe

mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

Jürgen Füssl

Staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt

